
Basisinformationsblatt  

Zweck 
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses 
Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 
Name des Produkts: „Burghardt Delicious"-Genussschein 
Hersteller/Emittentin: Burghardt Food Group GmbH mit Sitz in Hamburg, Grottenstraße 10, 22605 Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Hamburg unter HRB 181949 
ISIN: DE000A429QP5, WKN: A429QP. 
Webseite: www.burghardt-foodgroup.com. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 160 37 773 78. 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist für die Aufsicht der Emittentin in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Eine 
laufende Aufsicht besteht nicht.  
Erstellungsdatum des Basisinformationsblattes: 28.04.2026 

Sie sind im Begriff ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann . 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 
 
Art 

Es handelt sich um ein Kapitalanlageprodukt nach deutschem Recht in Form von bis zu 2.400 Stück auf den Inhaber lautenden Genussscheinen der Serie 
„Burghardt Delicious"-Genussschein im Nennbetrag von je EUR 250,00 und Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 600.000,00. Der Ausgabepreis je Genussschein 
beträgt EUR 250,00. Maßgeblich für die Genussscheine sind die Genussscheinbedingungen der Emittentin. Die Genussscheine werden für ihre gesamte 
Laufzeit durch Bewirkung der Eintragung in ein elektronisches Wertpapierregister in der Form eines Kryptowertpapierregisters im Sinne des § 4 Absatz 1 Nr. 2 
des Gesetzes über elektronische Wertpapiere („eWpG“) als elektronisches Wertpapier im Sinne des § 2 Absatz 1 eWpG begeben. Als registerführende Stelle 
im Sinne des § 16 Absatz 2 Satz 1 eWpG hat die Emittentin die CASHLINK Technologies GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister 
des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 107416, benannt. Die Eintragung der Genussscheine in dem Kryptowertpapierregister wird durch sogenannte 
Token repräsentiert, die zunächst von der registerführenden Stelle verwaltet werden. Die Genussscheine begründen ausschließlich schuldrechtliche 
Zahlungsverpflichtungen der Emittentin gegenüber den Anlegern, sie gewähren keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der 
Gesellschafterversammlung der Emittentin. 

 

Laufzeit 

Die Wirksamkeit des Erwerbs der Genussscheine steht unter anderem unter der Bedingung, dass die Emittentin bis zum 14.05.2026 (einschließlich) mindestens 
Genussscheine im Nennbetrag von insgesamt 100.000 Euro über www.onecrowd.de einwirbt. Anderenfalls erhalten die Anleger den investierten Betrag 
vollständig zurückerstattet. 

Die Laufzeit der Genussscheine beginnt am 30.04.2026 (einschließlich) – bzw. im Falle einer späteren Ausgabe ab dem Tag ihrer Ausgabe (einschließlich) –, 
ist unbefristet und endet entweder durch Kündigung oder dem Eintritt eines Exitereignisses. Sowohl die Anleger als auch die Emittentin können die 
Genussscheine unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines jeden Kalenderjahres ordentlich kündigen, die Anleger jedoch erstmalig zum 
31.12.2030 und die Emittentin erstmalig zum 31.12.2031. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung der Genussscheine aus wichtigem Grund bleibt hiervon 
unberührt. 

Die Laufzeit endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, wenn ein Exitereignis gemäß der Genussscheinbedingungen eintritt. „Exitereignis“ liegt insbesondere 
vor, wenn mindestens 50% der Geschäftsanteile der zum Datum der Genussscheinbedingungen bestehenden Gesellschafter („Aktuelle Gesellschafter“) der 
Emittentin in einem einheitlichen Vorgang bzw. in engem zeitlichem Zusammenhang an Dritte veräußert werden, sowie bei Veräußerung der wesentlichen 
Vermögensgegenstände der Emittentin. „Dritter“ im Sinne dieser Bestimmung sind natürliche und juristische Personen, die mit den Aktuellen Gesellschaftern 
weder verbunden im Sinne des § 15 Aktiengesetzes, noch deren Angehörige im Sinne des § 15 Abgabenordnung sind. Dritte in diesem Sinne sind auch die 
Gesellschafter der Emittentin, soweit es sich nicht um die Aktuellen Gesellschafter handelt.  

Die Emittentin ist jederzeit berechtigt, den Anlegern ein Angebot zum Rückkauf sämtlicher oder eines Teils der Genussscheine zu machen, wobei die Anleger 
gleichbehandelt werden sollen. 

 

Ziele 

Die Genussscheine ermöglichen es Anlegern, über einen ertragsunabhängigen Zins, einen gewinnabhängigen jährlichen Bonuszins sowie einen Kündigungs- 
oder Exitbonus an der Entwicklung der Geschäftstätigkeit und dem Wachstum der Emittentin zu partizipieren. Die Emittentin ist Anbieterin und Produzentin von 

Premium‑Snacks und hochwertigen Genussprodukten, insbesondere für die Gastronomie. Den Emissionserlös wird die Emittentin im Rahmen des Ausbaus 
ihres Geschäfts insbesondere für Internationalisierung, Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten, für Maßnahmen der Produktentwicklung sowie für die 
Weiterentwicklung ihres Personals verwenden. 

Anleger, die die Genussscheine im Zeitraum 30.04.2026 bis 14.05.2026 (jeweils einschließlich) gezeichnet haben, erhalten einen Rabatt von 5 % auf den zu 
zahlenden Betrag („Frühzeichnerbonus“). Die Emittentin erhält einen Tippgeber Bonus in Höhe von 3,5 % des gezeichneten Betrags, wenn Investoren aus 
ihrem Netzwerk innerhalb von 60 Tagen ab Fundingstart Wertpapiere zeichnen. 

Ertragsunabhängige Zinsen 

Der Anleger erhält eine jährliche ertragsunabhängige Verzinsung in Höhe von 8 % p.a. auf die ausgegebenen Genussscheine beginnend mit dem jeweiligen 
Laufzeitbeginn, die endfällig gemeinsam mit der Rückzahlung der Genussscheine ausgezahlt wird („Sockelzins“). Die Berechnung unterjähriger Zinsen erfolgt 
auf Grundlage der tatsächlich verstrichenen Tage des betreffenden Zinsjahres, geteilt durch die tatsächliche Anzahl der Tage eines Zinsjahres. Ein vollständiges 
Zinsjahr wird bei dieser Berechnungsmethode mit 360 Tagen definiert (Act/360).  

Gewinnabhängiger Bonuszins 

Darüber hinaus gewährt die Emittentin einen gewinnabhängigen jährlichen Bonuszins abhängig vom Jahresüberschuss (Gewinn nach Steuern) der Emittentin 
entsprechend der jeweiligen Investmentquote. Der Bonuszins ist jeweils am 31. Juli des nachfolgenden Jahres zur Zahlung fällig, jedoch erstmals am 31. Juli 
2027. Der Bonuszins entfällt, wenn nach Maßgabe der Genussscheinbedingungen ein negativer Bonuszins errechnet wird. 

Kündigungsbonus 

Die Emittentin gewährt bei wirksamer Kündigung von Genussscheinen zusätzlich einen einmaligen Kündigungsbonus, dessen Auszahlung endfällig mit der 
letzten Rate der Rückzahlung erfolgt. Der Kündigungsbonus ist abhängig vom Umsatz der Emittentin des letzten Geschäftsjahres, welches zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit der ersten Rückzahlungsrate abgeschlossen ist. Dieser wird mit einem Umsatz-Multiple von 1,5 und der Investmentquote multipliziert; der Nennbetrag 
des Genussscheins sowie der Sockelzins werden abgezogen. Ein negativer Kündigungsbonus ist ausgeschlossen. Der Kündigungsbonus entfällt bei Eintreten 
eines Exitbonus oder bei einer außerordentlichen Kündigung, die der Anleger schuldhaft verursacht hat. 

Exitbonus 

Im Falle eines Exitereignisses gewährt die Emittentin einmalig einen Bonus, der sich aus der Multiplikation von Exiterlös und Investmentquote ergibt, abzüglich 
des Nennbetrags des Genussscheins sowie der Sockelzinsen. Werden im Rahmen des Exitereignisses weniger als 100% der Geschäftsanteile der Aktuellen 



Gesellschafter veräußert (oder sind diese verwässert), so wird für die Berechnung des Exiterlöses die Veräußerung sämtlicher Geschäftsanteile der Emittentin 
angenommen. Der Exitbonus ist 2 Monate nach dem Exitereignis fällig. 

Investmentquote 

Die Investmentquote jedes Genussscheins ist abhängig von dem Verhältnis seines Nennbetrags zum Gesamtwert des Unternehmens, bestehend aus dem 
„Pre-Money Unternehmenswert“ (das heißt der Bewertung vor Einsammeln des neuen Kapitals) sowie dem tatsächlich eingesammelten und nicht gekündigten 
Kapital. 

Rückzahlung 

Die Genussscheine werden nach dem Ende der Laufzeit zum Nennbetrag an die Anleger zurückgezahlt (keine Tilgung während der Laufzeit). Die Rückzahlung 
erfolgt in vier gleichen Vierteljahresraten (erste Rate am Ende der Laufzeit). Die Emittentin ist berechtigt, mit Beschluss der Geschäftsführung einmalig oder 
mehrmalig die Dauer der Rückzahlung um bis zu insgesamt zwei weitere Jahre zu verlängern und für einen solchen Verlängerungszeitraum die Rückzahlung 
auszusetzen. Die Verlängerung der Rückzahlung kann z.B. dann erfolgen, wenn das Wachstum oder das Fortbestehen der Emittentin durch die Rückzahlung 
gefährdet werden würde. Die Emittentin ist zur Leistung von Zahlungen, die aufgrund der Beendigung der Laufzeit fällig werden, nur verpflichtet, wenn der 
Anleger gegenüber der registerführenden Stelle eine Weisung zur Umtragung der jeweiligen Genussscheine auf die Emittentin bei Zahlungsnachweis erteilt. 

 

Kleinanleger-Zielgruppe 
Das Produkt richtet sich an Anleger, die eine spekulative Anlagemöglichkeit suchen, mit der sie Zinsen und erfolgsabhängige Ausschüttungen über eine 
schuldrechtliche Beteiligung an der Emittentin erzielen wollen. Die Anleger sollen einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont verfolgen und einen etwaigen 
finanziellen Verlust bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen können. Das Produkt zielt auf Anleger mit erweiterten Kenntnissen und 
Erfahrungen mit Finanzprodukten sowie Basiskenntnissen zu tokenbasierten Produkten und deren Verwahrung in Wallets ab. Das Produkt ist nicht geeignet für 
Personen, die Wert auf einen Kapitalschutz legen.  

 

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die 
Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, 
Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. 
Der ausgewiesene Risikoindikator wird bereits aufgrund des bestehenden Marktrisikos in Stufe 6 eingestuft, weil die Genussscheine keinen Preis haben, der 
mindestens monatlich festgesetzt wird. Zudem wird auch das Kreditrisiko in die Stufe 6 eingestuft, weil für die Emittentin keine externen Bonitätsbeurteilungen 
vorliegen. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr 
wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Die wesentlichen Risiken liegen in der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin, 
insbesondere in der Vermarktung ihrer Produkte sowie der Liquiditätslage der Emittentin und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Die Emittentin hat 
bisher nur negative Jahresergebnisse erwirtschaftet. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das angelegte 
Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. 
Die Veräußerbarkeit des Produktes ist eingeschränkt, da die Genussscheine nicht an einem geregelten Markt notiert sind. 

Performance-Szenarien 
Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt 
sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien beruhen ausschließlich auf Annahmen für die Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig 
völlig anders entwickeln. 

Vorgeschriebene Mindesthaltedauer: 31.12.2030 
Anlagebeispiel: 10.000 EUR 

Wenn Sie am 31.12.2030 
aussteigen 

Szenarien 

Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. 

Stressszenario Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten. 0,- EUR 

Jährliche Durchschnittsrendite -100 % 

Pessimistisches 
Szenario 

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten. 13.791 EUR 

Jährliche Durchschnittsrendite 6,44 % 

Mittleres Szenario Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten. 29.705 EUR 

Jährliche Durchschnittsrendite 25,71 % 

Optimistisches 
Szenario 

Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten. 59.409 EUR 

Jährliche Durchschnittsrendite 45,74 % 

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre 
Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die 
sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. 

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. 

 

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis einschließlich 31.12.2030 halten. Sie können 

die Anlage nicht frühzeitig einlösen. Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie 

müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt. 

Niedrigeres Risiko        Höheres Risiko 
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Dieses Produkt kann nicht einfach eingelöst werden. Wenn Sie früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, können zusätzliche Kosten 
anfallen. 

Das Pessimistische Szenario geht davon aus, dass sie den jährlichen Zins erhalten, aber kein Bonuszins erwirtschaftet wird und kein über den Nennbetrag 
hinausgehender Kündigungsbonus gezahlt wird. Das mittlere Szenario und das optimistische Szenario gehen davon aus, dass Sie die Anlage zum Ende der 
vorgeschriebenen Mindesthaltedauer kündigen und ab dem Jahr 2027 ein Bonuszins erwirtschaftet wird. Dabei wurde davon ausgegangen, dass dem 
Kündigungsbonus ein Umsatz von 4.599.807 EUR (mittleres Szenario) bzw. 9.199.614 EUR (optimistisches Szenario) zugrunde gelegt wird. Die Szenarien 
berücksichtigen nicht den Frühzeichnerbonus, den Tippgeber-Bonus und den Exitbonus. 

 

Was geschieht, wenn die Burghardt Food Group GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen? 

Alle Zahlungen an die Anleger hängen von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin ab. Im ungünstigsten Fall kann es zu einer Insolvenz der 
Emittentin kommen. In einem solchen Fall besteht das Risiko, dass keine Auszahlungen an Sie geleistet werden. Die Genussscheine unterliegen keiner 
Einlagensicherung. 

Welche Kosten entstehen? 
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen 
diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.  

Kosten im Zeitverlauf 
In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon 
ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen 
beispielhaften Anlagebetrag und bei einem Anlagezeitraum bis zum Ende der vorgeschriebenen Mindesthaltedauer. 
 
Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt: 
- 10.000 EUR werden angelegt. 
- Für die vorgeschriebene Mindestlaufzeit (Halteperiode) haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt. 
 
In diesem Basisinformationsblatt wurden keine Kosten ausgewiesen, weil sich die mit der Ausgabe der Genussscheine verbundenen Emissionskosten, die 
vollständig von der Emittentin getragen werden, bereits bei der Berechnung der Performance-Szenarien berücksichtigt worden sind.  
 

Wenn Sie am Ende der vorgeschriebenen Mindesthaltedauer (31.12.2030) aussteigen 

Gesamtkosten 0 EUR 

Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr (*) 0 % 

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Ende der vorgeschriebenen 
Mindesthaltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 25,71 % vor Kosten und 25,71 % nach Kosten betragen. Wir können 
einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienst leistungen zu decken. 

 

Zusammensetzung der Kosten 

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg Wenn Sie am Ende der 
vorgeschriebenen Mindesthaltedauer 
(31.12.2030) aussteigen 

Einstiegskosten  Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. 0 EUR 

Ausstiegskosten Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. 0 EUR  

Laufende Kosten  

Verwaltungsgebühren und sonstige 
Verwaltungs- oder Betriebskosten 

Wir berechnen keine Verwaltungsgebühren und sonstige 
Verwaltungs- oder Betriebskosten für dieses Produkt. 

0 EUR 

Transaktionskosten Für dieses Produkt werden keine Transaktionskosten 
berechnet. 

0 EUR  

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen 

Erfolgsgebühren und Carried Interest Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr/Carried Interest 
berechnet. 

0 EUR  

 

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

 

Vorgeschriebene Mindesthaltedauer: 31.12.2030 

Die vorgeschriebene Mindesthaltedauer wurde gewählt, um dem Emittenten die Möglichkeit zu geben, sein wirtschaftliches Wachstum zu entwickeln und den 
Anleger an diesem Wachstum partizipieren zu lassen. Der Anleger hat das Recht, seine Vertragserklärung nach den geltenden Regelungen des 
Verbraucherrechts zu widerrufen. Hierüber wird er gesondert belehrt. Eine ordentliche Kündigung sowohl durch den Anleger als auch durch die Emittentin ist 
mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres möglich, für den Anleger erstmals zum 31.12.2030, für die Emittentin erstmals zum 
31.12.2031. Ferner ist eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund für Anleger möglich. Die Genussscheine werden nicht an einer Börse gehandelt. 
Es existiert kein liquider Zweitmarkt für die Genussscheine. Eine vorzeitige Veräußerung ist daher möglicherweise nicht oder nur mit Verlust möglich. 

Wie kann ich mich beschweren? 

Beschwerden über die Genussscheine oder das Verhalten der Emittentin können per E-Mail an denis@burghardt-foodgroup.com, auf der Internetseite 
https://burghardt-delicious.com/impressum/ oder per Post an folgende Anschrift gerichtet werden: Burghardt Food Group GmbH, Grottenstraße 10, 22605 
Hamburg. Beschwerden über das Verhalten der Person, die über das Produkt berät oder es verkauft, können direkt an diese Person gerichtet werden. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Das Basisinformationsblatt steht auf der Internetseite www.onecrowd.de zum kostenlosen Download bereit. Die Genussscheine werden in Form einer 
sogenannten Crowdinvesting-Kampagne eingesammelt, die von der Internet-Dienstleistungsplattform www.onecrowd.de vermittelt wird. Betreiber dieser 
Plattform ist die OneCrowd Securities GmbH mit Sitz in Dresden (Amtsgericht Dresden; HRB 31829). Die OneCrowd Securities GmbH ist vertraglich gebundener 
Vermittler im Sinne des § 3 Absatz 2 WpIG und wird bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 3 WpIG ausschließlich für Rechnung 
und unter Haftung der MFC Service GmbH mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg; HRB 44226) tätig. 

 


